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Der neue Wegelin Anlagekommentar nimmt am Ende dieses
außergewöhnlichen Jahres 2008 eine Lagebeurteilung in Bezug auf
Weltwirtschaft, Politik und Finanzsektor vor. Gemäss dem Autor des
Kommentars, Dr. Konrad Hummler, bleibt die Situation nicht nur äußerst
komplex, sondern auch weiterhin gefährlich. 

Konjunkturell droht 2009 ein sehr schlechtes Jahr mit Wachstums-
einbrüchen und steigenden Arbeitslosenzahlen zu werden. Politisch wird
sich die Euphorie bezüglich der Rolle des Staates verstärken: Protek-
tionismus, Regulierungswellen, Konjunkturprogramme und aggressiveres
Verhalten gegenüber den Steuersubjekten sind zu erwarten. Angesichts
des neuen Staatsaktivismus stellt sich die Frage nach den Grenzen der
Schuldfähigkeit der öffentlichen Hand, zumal allein in den großen west-
lichen Industriestaaten die gesamte Staatsschuld inzwischen das drei-
bis sechsfache des Jahres-Bruttoinlandsprodukts beträgt. Die interna-
tionalen Finanzmärkte glauben jedenfalls nicht mehr an eine unbe-
schränkte Schuldfähigkeit: Die Credit Default Swaps (CDS) für die
Europäische Union gehen seit Oktober deutlich auseinander. Unklar ist
nicht zuletzt, wie der Euro auf solche Entwicklungen reagieren wird. Der
Finanzsektor schließlich wird die Restrukturierungen im nächsten Jahr
weiter zügig vollziehen, unter der Bedingung, dass er nicht durch wei-
tere Staatsinterventionen daran gehindert wird. Entscheidend wird laut
dem Autor sein, ob es kleineren, neuen Mitspielern im Finanzsektor
gelingt, die Finanzierung der Realwirtschaft neu zu gestalten, vermutlich
mit Hilfe einer weiter fortschreitenden Securitisierung und am klassischen

Weg der Bankkredite vorbei. Auch erscheint es unabdingbar, dass die
Fremdkapitalgeber – etwa im Rahmen eines neuen „Chapter 11“ für den
Finanzsektor – dazu gezwungen werden, ihre Schulden in Eigenkapital
umzuwandeln. 

Dr. Hummler definiert vier Bedingungen für die Erholung der
Weltwirtschaft: Erstens, die Fähigkeit der Aufsichtsbehörden und
Notenbanken, weitere Sanierungen ohne zusätzliche Belastung der öffent-
lichen Hand durchzuziehen. Zweitens: Inwieweit die asiatische Binnen-
nachfrage den tieferen amerikanischen Konsum kompensieren kann.
Drittens: Lancierung substantieller Innovationen und viertens, wie schnell
sich die Finanzierungsverhältnisse für die Realwirtschaft normalisieren. 

Angesichts der genannten Problembereiche liegt über dem kommenden
Anlagejahr 2009 ein besonders dichter Schleier der Ungewissheit. Dies
findet in einem historisch wohl präzedenzlosen Aufbau von Cashpositio-
nen der Anleger seinen Ausdruck. Dabei können gerade auch diese
Positionen unter den schlimmsten Szenarien zu einem Problemfall werden.
Darauf kann aus ökonomischer Sicht nur mit breiter Diversifikation geant-
wortet werden, selbst in Aktien und erstklassige Industrieobligationen.
Und genau hier liegt aus Sicht des Autors auch die positive Seite der
aktuellen Entwicklungen: die Risikoprämien für Banken, Unternehmungen
und sogar Staaten sind in einer Weise in die Höhe geklettert, wie man
es in Zeiten vermeintlicher Risikolosigkeit nie für möglich gehalten hätte.
Risiko wird endlich wieder entschädigt. 

Z---Steu-Beiträge

Dr. Konrad Hummler, Wegelin & Co. Privatbankiers, St. Gallen/Schweiz

Risiko wird wieder entschädigt*

* Anmerkung der Redaktion:
Der Anlagekommentar von Wegelin & Co. Privatbankiers wird mit
freundlicher Genehmigung nachfolgend in diesem Heft abgedruckt.
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Nachdem bereits die finanziellen Folgen auf-
grund der Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts zur Entfernungspauschale als „Kon-
junkturpaket“ verkauft wurden, ist nun ein wei-
teres unfreiwilliges Konjunkturpaket möglich:
Die missglückte Abstimmung zwischen Fami-
lienleistungsgesetz und dem Maßnahmenpaket
„Beschäftigungssicherung durch Wachstums-
stärkung“ führt nach Auffassung der Autoren
dazu, dass der Abzugshöchstbetrag für haus-
haltsnahe Dienstleistungen bereits für 2008 –
und nicht wie geplant ab 2009 – auf 1.200 Euro
steigt.

1. Die fehlende Abstimmung
zwischen dem Familienleistungs-
gesetz und dem Maßnahmenpaket
„Beschäftigungssicherung durch
Wachstumsstärkung“

1.1 Die doppelte Änderung von § 35a EStG

Gleich zwei Gesetzesentwürfe, die jeweils
Änderungen des § 35a EStG enthielten, wurden
kurz vor Ende des Jahres 2008 in den parla-
mentarischen Gesetzgebungsprozess einge-
bracht.

Am 07.11.2008 brachte die Bundesregierung
einen Gesetzentwurf zur Förderung von Familien
und haushaltsnahen Dienstleistungen (Fam-
LeistG) ein.1 Mit dem Gesetz sollten vor-
nehmlich zwei steuerliche Aspekte umgesetzt
werden, die Erhöhung des Kindergeldes/Kinder-
freibetrages sowie eine Konsolidierung der
Steuerabzugs- und Steuerermäßigungsvor-
schriften für haushaltsnahe Pflege- und Dienst-
leistungen, die bisher in sieben Fördertat-
beständen und über zwei Paragrafen im EStG
verteilt waren.2 Zu diesem Zweck enthielt der
Gesetzesentwurf eine Neuformulierung des
§ 35a EStG, die eine Verschiebung der einzelnen
Tatbestände (haushaltsnahe Beschäftigungs-
verhältnisse/Dienstleistungen) im Vergleich zu

der bisherigen Fassung bewirkte. Durch die
Überarbeitung sollten vor allem die Fördertat-
bestände reduziert und die Höchstbeträge für
Steuerabzugstatbestände vereinheitlicht wer-
den. Nach Artikel 7 Abs. 1 sollen diese Änderun-
gen des EStG zum 1.1.2009 in Kraft treten.3

Sechs Tage später wurde von den Fraktionen
der CDU/CSU und SPD der Entwurf eines Ge-
setzes zur Umsetzung steuerrechtlicher Rege-
lungen des Maßnahmenpaketes Beschäfti-
gungssicherung durch Wachstumsstärkung4

eingebracht.5 Die darin enthaltenen Maßnah-
men sollten der aufkommenden Rezession ent-
gegen wirken. Der Gesetzentwurf enthielt neben
der befristeten (Wieder-)Einführung der de-
gressiven AfA und der befristeten Aussetzung
der Kfz-Steuer für bestimmte Fahrzeuge auch
die Verdoppelung des Höchstbetrages für die
Absetzbarkeit von Handwerkerleistungen von
600 € auf 1.200 €. Hierzu hieß es in Artikel 1,
Nr. 3: „In § 35a Abs. 2 Satz 2 wird die Zahl
„600“ durch die Zahl „1.200“ ersetzt.“.6 Der
hierbei verwendete Verweis auf § 35a Abs. 2
Satz 2 bezog sich auf den bisherigen § 35a
EStG. Daneben enthielt der Gesetzesentwurf
eine Änderung des § 52 Abs. 50b EStG. Der

neue Satz 4 sollte sicherstellen, dass die Ver-
doppelung des Abzugshöchstbetrages erst für
in 2009 entstandene Aufwendungen gelte. Nach
Artikel 4 Abs. 1 sollten die Änderungen zum
1.1.2009 in Kraft treten.

Wären beide Gesetzesentwürfe in der damals
vorliegenden Fassung verabschiedet worden,
so würde folgendes Problem auftreten: Beide
Gesetze sollten zum 1.1.2009 in Kraft treten.
Indes enthielten beide Gesetze unterschiedliche
Änderungen des § 35a EStG (FamLeistG: Konso-
lidierung des § 35a EStG; Maßnahmenpaket:
Verdoppelung des Abzugshöchstbetrages für
haushaltsnahe Dienstleistungen). Würde das
FamLeistG zuerst in Kraft treten, so liefe die
Verdoppelung des Abzugshöchstbetrages im
Maßnahmenpaket leer, da durch das FamLeistG
der entsprechende Abzugshöchstbetrag nun in
§ 35a Abs. 3 S. 1 EStG und nicht mehr in § 35a
Abs. 2 Satz 2 EStG niedergeschrieben ist. 

Würde hingegen das Maßnahmenpaket
zuerst in Kraft treten, so erfolgte zwar eine
Verdoppelung des Abzugshöchstbetrages, je-
doch würde diese Änderung eine logische
Sekunde später durch das FamLeistG wieder
rückgängig gemacht. Das FamLeistG würde
§ 35a EStG in der Entwurfsfassung umsetzen,
in welcher der Abzugshöchstbetrag lediglich
600€ betrug. Die Verdoppelung des Abzugs-
höchstbetrages wäre folglich durch das Fam-
LeistG überschrieben und revidiert worden.

Zur Abstimmung beider Gesetzentwürfe wäre
es am einfachsten gewesen, die Änderungen
des § 35a EStG gebündelt in ein Gesetz aufzu-
nehmen. So hätte im Gesetzesentwurf zum
FamLeistG der Abzugshöchstbetrag von 600 €
auf 1.200 € erhöht werden können; gleichzeitig
entfiele dann die Regelung im Maßnahmen-
paket. Der Gesetzgeber indes hat sich für eine
weitaus kompliziertere „Reparatur“ entschie-
den.

1.2 Die misslungene Reparatur des § 35a
EStG im Maßnahmenpaket „Beschäftigungs-
sicherung durch Wachstumsstärkung“

Der Gesetzgeber hat sich entschlossen, den
Abzugshöchstbetrag in beiden Änderungsgeset-
zen zu verdoppeln. Hierzu wurde der geänderte

1 Vgl. BT-Drucks. 16/10809.
2 Vgl. BT-Drucks. 16/10809, S. 20.
3 Vgl. BT-Drucks. 16/10809, S. 10.
4 Im Folgenden wird das Gesetz kurz als Maßnahmen-

paket bezeichnet.
5 Vgl. BT-Drucks. 16/10930.
6 Vgl. BT-Drucks. 16/19903, S. 3.

Dipl.-Ök. Frank Hechtner, Prof. Dr. Jochen Hundsdoerfer, Freie Universität Berlin
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I. Bisherige Rechtslage

Der Steuerberater assoziierte bisher das
sozialversicherungsrechtliche Mandat stets mit
der diffus anmutenden Rechtslage im Sozial-
versicherungsrecht. Die konkurrierenden Inte-
ressenlagen der Sozialversicherungsträger
waren stets mit einer gewissen Unsicherheit
verbunden, die eine rechtssichere Betreuung
des Mandats unter den Anforderungen der
Rechtsprechung erschwerten. Bereits das Bun-
desverfassungsgericht sah es als eine elemen-
tare Pflicht des Steuerberaters an, die sozial-
versicherungsrechtliche Einstufung des Man-
danten zu kontrollieren. Besonders hohe Hürden
für die Steuerberater bestanden hinsichtlich
der Rechtslage der Vertretungsbefugnis der
Mandanten im sozialrechtlichen Verwaltungs-
und Widerspruchsverfahren. Ein solches Ver-
tretungsrecht war weder in den Sozialgesetz-
büchern normiert, noch konnte dies aus ande-
ren Rechtsvorschriften abgeleitet werden. 

Im Rahmen des Sozialversicherungsrechts
setzte die Rechtsprechung den Steuerberatern
hinsichtlich der Rechtsberatung enge Grenzen.
Grundsätzlich wurde die Beratung der Mandan-
ten in sozialversicherungsrechtlicher Hinsicht
als unzulässig angesehen, in fortgesetzter
Rechtsprechung hat der BGH lediglich in Einzel-
fällen bestimmte Fallkonstellationen für zu-
lässig erachtet. So hat der BGH in seiner Ent-
scheidung vom 12. Februar 2004, AZ: IX ZR
246/02, die laufende Berechnung des sozial-
versicherungsrechtlichen Entgeltes nicht als
Rechtsangelegenheit angesehen und somit
nicht als Rechtsberatung. 

Mit den Unsicherheiten hinsichtlich der
Vertretungsbefugnis der Steuerberater in Ver-
waltungs- und Widerspruchsverfahren gingen
auch hohe haftungsrechtliche Risiken mit der
Betreuung des sozialversicherungsrechtlichen
Mandats einher. Insbesondere in Hinblick auf
die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung
und die verfahrenstechnische Abwicklung der
Sozialversicherungs-Statusprüfung ist eine
umfassende sowie umfangreiche Darstellung
und juristisch korrekte Umsetzung geboten, um
entsprechend daraus resultierende Regressfälle
zu verhindern. Dabei kann die falsche Beurtei-
lung des sozialversicherungsrechtlichen Status
weitreichende rechtliche und wirtschaftliche
Konsequenzen nach sich ziehen. 

Der vermeintlich Versicherungspflichtige, der
aufgrund der falschen Beurteilung des Steuer-
beraters irrtümlich Beiträge abführt, wird Defi-
zite in seiner privaten Vorsorge hinnehmen
müssen. Für den Arbeitnehmer besteht die

Gefahr, jahre- oder gar jahrzehntelang in die
Sozialversicherung eingezahlt zu haben und am
Ende keinen Anspruch auf Erwerbsminderungs-
renten, Arbeitslosen- oder Insolvenzgeld
geltend machen zu können. Dagegen muss der
Auftraggeber des Steuerberaters bei Nicht-
anmeldung und unterlassener Beitragszahlung
an die Sozialversicherung mit hohen Beitrags-
nachforderungen rechnen, für die der Auftrag-
geber einzustehen hat.  

In diesem Zusammenhang ist besonders auf
die gerichtlich bestätigte Pflicht des Steuer-
beraters hinzuweisen, den Mandanten vor dem
Befreiungsverfahren über den Unterschied zwi-
schen der gesetzlichen und der privaten Ver-
sorgung und den daraus resultierenden Folgen
aufzuklären. 

Beispielweise kann der von der Sozialver-
sicherungspflicht befreite Mandant, dem die
Versicherungsbeiträge erstattet wurden und
dessen Monatseinkommen unter 1837,50 €
liegt, in eine für ihn ungünstigere Beitrags-
klasse in der Krankenversicherung eingestuft
werden, da sich die Bemessungsgrundlage für
die Berechnung der Beiträge geändert hat. In
der Praxis sehr oft nicht berücksichtigt wird,
dass hierzu auch die Nebeneinkünfte zählen,
wie etwa die bis dahin irrelevanten Einnahmen
aus Vermietung und Verpachtung. Dabei könn-

te der Mandant sich mit einer Beitragsnach-
zahlung konfrontiert sehen, die durch die Höhe
der ggfs. erstatteten Krankenversicherungs-
Beiträge nicht kompensiert wird. 

Bereits mit dem Urteil vom 12. Februar 2004
hat der BGH erkannt, dass es zur zentralen
Beratungspflicht eines Steuerberaters, der die
Lohnbuchführung seines Mandanten übernom-
men hat und die Beschäftigten seines Auftrag-
gebers als „krankenversicherungsfrei“ ein-
schlüsselt, gehört zu prüfen, ob Voraussetzun-
gen für die Einstufung des Arbeitnehmers als
„versicherungsfrei“ oder “versicherungspflich-
tig“ vorliegen. Diese so genannte Schadenver-
hütungspflicht des Steuerberaters wird auch
dann verletzt, wenn er die Lohnabrechnung und
Lohnkontenführung übernommen hat und Bei-
träge zur Sozialversicherung irrtümlich nicht
abführt, sondern an den Arbeitnehmer ausbe-
zahlt werden. Mit o.g. Urteil ist der Steuer-
berater bei der Prüfung einer Beitragspflicht
oder bei der Berechnung der Höhe der abzu-
führenden Beiträge verpflichtet, den Mandanten
bei Bestehen von Schwierigkeiten tatsächlicher
und rechtlicher Art oder wenn sich die Rechts-
lage als unklar darstellt und er den sich stellen-
den sozialversicherungsrechtlichen Fragen nicht
selbst nachgehen durfte, zu empfehlen, einen
erfahrenen Experten aufzusuchen.

Einzelne Entscheidungen der Rechtspre-
chung haben in der Vergangenheit gar die
Haftungsintensität der höchstinstanzlichen
Rechtsprechung verschärft. Dem Landgericht
Köln zufolge trifft den Steuerberater eine um-
fassende Beratungspflicht hinsichtlich steuer-
und sozialversicherungsrechtlicher Fragen. Der
Steuerberater ist dabei verpflichtet, den Rah-
men seines Mandats voll auszuschöpfen und
Angaben auf ihre Richtigkeit zu überprüfen.
Dies gelte insbesondere deshalb, da es dem
Mandanten in der Regel an Sachkunde fehle
und er den Steuerberater gerade aus dem
Grunde eingeschaltet hat.   

II. Änderungen durch das
Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG)

Das neue RDG forciert die Flexibilisierung
des Wettbewerbs auf dem Rechtsberatungs-
markt und damit die Möglichkeiten des Steuer-
beraters, auf dem Gebiet des Sozialversiche-
rungsrechts rechtsberatend tätig zu werden.

Stephen Nickel, Geschäftsführer der Financial Networx GmbH, Dortmund

Der Steuerberater und das sozialversicherungsrechtliche Mandat

Stephen Nickel
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Bundesministerium der Finanzen

Umsatzsteuer; Leistungsbeziehun-
gen bei der Abgabe werthaltiger
Abfälle; Anwendung der Grundsätze
des tauschähnlichen Umsatzes 

BMF, Schreiben vom 1. Dezember 2008
IV B 8 - S 7203/07/10002

Nach § 3 Abs. 1 Krw-/AbfG gelten als Abfall alle
beweglichen Sachen, deren sich ihr Besitzer
entledigt, entledigen will oder entledigen muss.
Abfälle i.d. Sinne sind nach den Vorgaben des
Krw-/AbfG zu entsorgen. Daneben bestehen für
bestimmte Abfallgruppen besondere Entsor-
gungspflichten aufgrund einzelgesetzlicher
Regelungen z.B. für Altfahrzeuge, Altglas,
Altholz, Altöl, Bioabfall, gebrauchte Batterien
und Akkumulatoren, gewerblichen Abfall, Elek-
tro- und Elektronikgeräte, Klärschlamm, Ver-
packungen und tierische Nebenprodukte. 

Nach dem Ergebnis der Erörterungen mit den
obersten Finanzbehörden der Länder gilt
hinsichtlich der Leistungsbeziehungen bei der
Abgabe werthaltiger Abfälle Folgendes: 

1. Beauftragt ein Abfallerzeuger oder -besitzer
einen Dritten mit der ordnungsgemäßen Ent-
sorgung seines Abfalls, erbringt der Dritte mit
der Übernahme und Erfüllung der Entsorgungs-
pflicht eine sonstige Leistung i.S. von § 3 Abs. 9
UStG, sofern der Entsorgung eine eigenständige
wirtschaftliche Bedeutung zukommt; hiervon
ist insbesondere auszugehen, wenn über die
Entsorgung ein Entsorgungsnachweis ausgestellt
wird. Ist dem zur Entsorgung überlassenen Abfall
ein wirtschaftlicher Wert beizumessen (sog.
werthaltiger Abfall), liegt ein tauschähnlicher
Umsatz (Entsorgungsleistung gegen Lieferung
des Abfalls) – ggf. mit Baraufgabe – vor, wenn
nach den übereinstimmenden Vorstellungen der
Vertragspartner 

• der überlassene Abfall die Höhe der Barver-
gütung für die Entsorgungsleistung oder 
• die übernommene Entsorgung die Barver-
gütung für die Lieferung des Abfalls 

beeinflusst hat (vgl. Abschn. 153 Abs. 2 UStR). 

2. Aus Vereinfachungsgründen kann bei der
Abgabe werthaltiger Abfälle davon ausgegangen
werden, dass eine zum tauschähnlichen Umsatz
führende Beeinflussung der Barvergütung im
vorgenannten Sinne grundsätzlich nur vorliegt, 

a) wenn die Beteiligten ausdrücklich hierauf

gerichtete Vereinbarungen getroffen, also neben
dem Entsorgungsentgelt einen bestimmten Wert
für eine bestimmte Menge der überlassenen
Abfälle vereinbart haben, 

b) oder diese wechselseitige Beeinflussung
offensichtlich ist, z.B.: 

aa) Es wird vertraglich die Anpassung des ur-
sprünglich ausdrücklich vereinbarten Entsor-
gungsentgelts an sich ändernde Marktverhält-
nisse für den übernommenen Abfall ausbedungen
(sog. Preisanpassungsklauseln). 

Beispiel 1:
Unternehmer U1 übernimmt gegenüber dem
Reifenservice R die Entsorgung von Altreifen. R
zahlt U1 einen Preis von 2,- EUR je übernom-
menen Altreifen. Bei einer Veränderung des
Preisindexes von Stahl oder Gummigranulat im
Vergleich zu den Verhältnissen bei Vertrags-
abschluss sind beide Beteiligten berechtigt,
diesen Preis um 50 % der Indexveränderung
anzupassen. 

bb) Das nach Art und Menge bestimmte Entsor-
gungsentgelt ändert sich in Abhängigkeit von
der Qualität der überlassenen Abfälle. 

Beispiel 2:
Unternehmer U2 übernimmt gegenüber dem
Bauunternehmer B die Entsorgung von Baustel-
lenmischabfällen. Die Beteiligten vereinbaren
einen Grundpreis von 250,- EUR je Fuhre, welcher
sich ab einem bestimmten Metall- und Folien-
anteil im Abfall um 50,- EUR reduziert. 

cc) Es wird eine (Mehr-)Erlösverteilungsabrede
getroffen. 

Beispiel 3:
Unternehmer U3 übernimmt gegenüber dem
Reifenhersteller R die Entsorgung von Fehlpro-
duktionen und Materialresten für 80,- EUR je
Tonne. Die Beteiligten verabreden, dass R an
den von U3 bei der Veräußerung von daraus
gewonnenem Gummigranulat und Stahl erzielten
Erlösen zu 25 % beteiligt wird. 

dd) Eine Entsorgungsleistung ist ausdrücklich
vereinbart und es gibt einen allgemein zugäng-
lichen Marktpreis (z.B. EUWID, Börsenpreis,
Aufzeichnungen des Statistischen Bundesamts,
Preislisten/Indizes der Branchenverbände) für
den überlassenen Abfall; hierbei ist nicht auf
einzelne Inhaltsstoffe abzustellen. 

Beispiel 4:
Unternehmer U4 übernimmt die Entsorgung des

bei der Firma F anfallenden Altpapiers. F zahlt
für die Entsorgung eine Barvergütung von 5,-
EUR je Tonne Altpapier. Der in der Zeitschrift
EUWID veröffentlichte Papierpreis ergibt einen
Preiskorridor von 15,- bis 20,- EUR je Tonne. Es
ist offensichtlich, dass der Wert des Altpapiers
den Preis für die Entsorgungsleistung beein-
flusst hat. Es liegt ein tauschähnlicher Umsatz
mit Baraufgabe vor. Zur Ermittlung der
Bemessungsgrundlage siehe Beispiel 8! 

3. Sofern in den unter 2. b) genannten Fällen
weder die Barvergütung einen Betrag von 50,-
EUR je Umsatz noch die entsorgte Menge ein
Gewicht von 25 kg je Umsatz übersteigt, braucht
das Vorliegen eines tauschähnlichen Umsatzes
aus Vereinfachungsgründen nicht geprüft zu
werden. 

Beispiel 5:
U5 wird zu den in Bsp. 4 genannten Konditionen
für die Buchhaltungsfirma B tätig. Er entsorgt
dort regelmäßig eine Menge von max. 20 kg
Altpapier. Da die für B entsorgte Menge das
Gewicht von 25 kg je Abholung nicht übersteigt
und die Entgelte hierfür 50,- EUR je Abholung
nicht übersteigen, ist es aus Vereinfachungs-
gründen nicht zu beanstanden, wenn die
Beteiligten keinen tauschähnlichen Umsatz
angenommen und nur die Entsorgungsleistung
des U5 der Besteuerung unterworfen haben. 

4. Ein tauschähnlicher Umsatz liegt insbesondere
nicht vor, 

a) wenn Nebenerzeugnisse oder Abfälle im
Rahmen von Gehaltslieferungen i.S. des § 3
Abs. 5 UStG zurückgenommen werden; hier fehlt
es an einer Lieferung von Abfall; 

Beispiel 6:
U6 liefert zum Preis von 4,10 EUR je Dezitonne
Zuckerrüben an die Zuckerfabrik Z und behält
sich die Rückgabe der bei der Zuckerproduktion
anfallenden Rübenschnitzel für Fütterungszwecke
vor. Es handelt sich lediglich um eine (Gehalts-
)Lieferung des U6 an Z (Entgelt 4,10 EUR je
Dezitonne). Z erbringt keine Lieferung von Abfall
in Form von Rübenschnitzeln, weil diese nicht
am Leistungsaustausch teilgenommen haben
und somit nicht Gegenstand der Gehaltslieferung
des U6 geworden sind. 

b) wenn das angekaufte Material ohne weitere
Behandlung marktfähig (z.B. an einer Rohstoff-
börse handelbar) ist, auch keiner gesetzlichen
Entsorgungsverpflichtung mehr unterliegt und
damit seine Eigenschaft als Abfall verloren hat.
Da in diesem Fall das Material nur noch den

Z---Steu-Verwaltungsanweisungen

Die vol lständigen Texte f inden Sie  in  der  aktuel len ZSteu-Ausgabe

Bestell-Formular: Letzte Seite



| Zeitschrift für Steuern & Recht Z_Steu-Nachrichten 5. Jg. Heft 25 | 30. Dez. 2008 | Seite 467

Bundesministerium der Finanzen

Kabinett beschließt Gesetze zum
Steuerabkommen mit der Insel
Jersey

BMF, Pressemitteilung vom 17.12.2008

Abkommen im Kampf gegen Steuerhinter-
ziehung durch Nutzung von Niedrigsteuer-
gebieten wird Gesetz

Im Juli 2008 verpflichteten sich die Regierungen
der Bundesrepublik Deutschland und Jerseys zu
einer engeren Zusammenarbeit. Das Abkommen
berechtigt beide Länder, beim anderen Land
Auskünfte in steuerlichen Belangen zu erfragen
und soll gleichzeitig die Doppelbesteuerung in
bestimmten Bereichen verhindern.

Jetzt sollen aus dem Abkommen zwei Gesetze
werden: das Gesetz über den Auskunftsaustausch
in Steuersachen und das Gesetz über die Zusam-
menarbeit in Steuersachen und die Vermeidung
der Doppelbesteuerung bei bestimmten Einkünf-
ten. Beschlossen hat dies die Bundesregierung
am 17. Dezember im Rahmen ihrer Kabinett-
sitzung. Das Bundesfinanzministerium hatte
dazu die entsprechenden Entwürfe vorgelegt.

Doppelbesteuerung
Doppelbesteuerungsabkommen sind völkerrecht-
liche Verträge, mit deren Hilfe die Staaten ver-
meiden, dass bei demselben Steuerpflichtigen
dieselben Einkünfte für denselben Zeitraum
durch gleichartige Steuern mehrfach belastet
werden.

Mit dem Abkommen zwischen Jersey und der
Bundesrepublik wird vermieden, dass es zu einer
Doppelbesteuerung bei Alterseinkünften, be-
stimmten Bezügen aus öffentlichen Kassen sowie
Unterhaltsleistungen für Studenten, Praktikanten
und Lehrlingen zwischen Deutschland und Jersey
kommt. Zudem schreibt das Abkommen für Ge-
schäftsbeziehungen zwischen verbundenen Un-
ternehmen der Vertragsparteien den hierfür übli-
chen Fremdvergleichsgrundsatz vor.

Auskunftsaustausch in Steuersachen
Das Abkommen verpflichtet Jersey, den deut-
schen Steuerbehörden alle für die Besteuerung
erforderlichen Auskünfte auf Gesetzentwurf der
Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zu dem
Abkommen vom 4. Juli 2008 zwischen der Regie-
rung der Bundesrepublik Deutschland und der
Regierung von Jersey über den Auskunftsaus-
tausch in Steuersachen Ersuchen zu erteilen.
Das Abkommen ist ein wichtiger Schritt bei den

weltweiten Bemühungen um ein internationales
Finanzsystem. Dies darf nicht durch mangelnde
Transparenz und fehlenden wirksamen Auskunfts-
austausch in Steuersachen verzerrt werden.

Das Abkommen bestätigt die Verpflichtung zu
einem offenen und fairen Steuerwettbewerb,
Deutschland und Jersey verpflichten sich zudem,
die Standards für Transparenz und Informations-
austausch für Steuerzwecke umzusetzen, die
von der Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (OECD) festgelegt
wurden.

Bundesministerium der Finanzen

Stellungnahme zur Besteuerung von
schwefelreichem Heizöl ab Januar

BMF, Pressemitteilung vom 18.12.2008

Je nach Schwefelgehalt wird Heizöl unterschied-
lich besteuert: Mit dem Biokraftstoffquoten-
gesetz vom 1. Januar 2007 wurde eine Steuer-
spreizung für Heizöle nach Schwefelgehalt einge-
führt. Damit Versorgung mit schwefelarmer Ware
zugesichert. soll aus umweltpolitischen Gründen
ein Anreiz für die Verwendung von schwefel-
armem Heizöl geschaffen werden. 

Die Steuer für stärker schwefelhaltiges Heizöl
wird daher ab dem 1. Januar 2009 um 1,5 Cent
erhöht – mit dem Ziel, die Verwendung des
schwefelarmen Heizöls zu fördern.

Es ist richtig, dass zur Zeit die steuerlich günsti-
gere schwefelarme Ware im Produktenpreis rund

5 Ct/Liter teurer ist als die schwefelreiche. Das
liegt daran, dass hier höhere Produktionskosten
(z. B. durch den Betrieb von Entschwefelungs-
anlagen) sowie Logistik- und Vertriebskosten
anfallen.

Die Erzielung von Mehreinnahmen wurde aber
weder beabsichtigt noch ist grundsätzlich damit
zu rechnen: Dass die Verbraucher dauerhaft
preislich bedingt auf die preiswertere – aber
steuerlich höher belastete – schwefelreiche Ware
ausweichen, ist nicht anzunehmen, da sich die
Preise mittelfristig angleichen werden. Daher
wurden auch keine Mehreinnahmen in den Bun-
deshaushalt eingestellt.

Bundesfinanzhof 

Haftung des Geschäftsführers für
Steuerausfälle auch in der Krise
der GmbH – Urteil vom 23.09.08 –
VII R 27/07 (ZSteu 2008, R-1153) 

BFH, Pressemitteilung vom 17.12.2008

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom
23. September 2008 VII R 27/07 (ZSteu 2008,
R-1153, in diesem Heft) entschieden, dass
der Geschäftsführer einer GmbH persönlich für
die Abführung der Lohnsteuer auch bei Insol-
venzreife der GmbH einstehen muss. Das Urteil
bedeutet eine Fortentwicklung der bisherigen
BFH-Rechtsprechung in Anlehnung an die neuere
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH),
nach der sich aus der Abführung der Lohnsteuer
keine Haftung des Geschäftsführers gegenüber
der Gesellschaft ergibt. 

Neues aus Künzelsau.
Verlässt der Unternehmer Würth Deutschland?

Werden in Künzelsau bereits die Koffer gepackt? Jedenfalls melden die Stuttgarter
Nachrichten vom 17.12.2008, dass der Milliardär Reinhold Würth prüfen lässt, ob er die
österreichische Staatsangehörigkeit beantragen soll. Möglicherweise will er seinen
Wohnsitz nach Salzburg verlegen. Offiziell ist zu den Motiven für diese Pläne noch nichts
zu erfahren. Möglich ist aber, dass die missratene deutsche Steuerpolitik und das kürzlich
gegen Würth veranlasste Steuerstrafverfahren der Staatsanwaltschaft Stuttgart den
Unternehmer zu der Überzeugung kommen ließen, zukünftig unternehmerische Aktivitäten
nicht mehr in Deutschland, sondern nur noch vom Ausland aus zu steuern. Damit würde
einer der erfolgreichsten deutschen Unternehmer, der nach Erhalt eines Strafbefehls in
Millionenhöhe als vorbestraft gilt, aus dem Lande gejagt. Es ist zu befürchten, dass noch
mehr Unternehmer seinem Beispiel folgen werden. In den vorangegangenen ZSteu Heften
19/2008 und 24/2008 haben Jonas, Goutier und Tohde das deutsche Steuerrecht als
unzulänglich kritisiert und vorausgesehen, dass zukünftig noch mehr Koffer gepackt
werden. Aber die Politeliten wissen ja alles besser. Jonas

Z---Steu-Nachrichten
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Bundesfinanzhof – Alle veröffentlichten Entscheidungen – Ungekürzte Originaltexte
Leitsätze aller BFH-Entscheidungen veröffentlicht am 17.12.2008:

12.06.2008 V R 22/06 Richtlinie 77/388/EWG / UStG
Zeitpunkt der Vorsteuerberichtigung beim Wechsel von der Durchschnittssatzbesteuerung nach 
§ 24 UStG zur Regelbesteuerung
Wechselt ein Landwirt, der einen Stall errichtet, vor dessen Fertigstellung von der Besteuerung nach 
Durchschnittssätzen zur Regelbesteuerung, können die Vorsteuerbeträge, die vor dem Wechsel angefallen
sind, erst ab dem Zeitpunkt der erstmaligen Verwendung nach § 15a UStG 1993/1999 (anteilig) geltend
gemacht werden. Originaltext: R-1143

27.08.2008 I R 81/07 EStG
Beschränkte Steuerpflicht von Entlassungsabfindungen vor Einführung des Buchst. d in § 49 
Abs. 1 Nr. 4 EStG durch das StÄndG 2003
Eine Entlassungsabfindung für einen in das Ausland verzogenen Arbeitnehmer, die den Verlust künftigen 
Arbeitsverdienstes abgelten soll und keinen Zusammenhang (z.B. durch die Bemessung an der Dauer der
bisher ausgeübten Tätigkeit) zu einer tatsächlich ausgeübten Tätigkeit im Inland aufweist, zählt nicht 
zu den beschränkt steuerpflichtigen inländischen Einkünften i.S. des § 49 Abs. 1 Nr. 4 EStG 1997 
(Rechtslage vor der Änderung des EStG durch das StÄndG 2003 vom 15. Dezember 2003, BGBl I 2003, 
2645, BStBl I 2003, 710 ab dem Veranlagungszeitraum 2004). Originaltext: R-1145

28.08.2008 VI R 50/06 EStG
Liebhaberei bei nichtselbständiger Arbeit – Subjektübergreifende Durchführung der Überschuss-
prognose
1. Die Einkunftserzielungsabsicht kann auch bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit fehlen, 
so dass von einer einkommensteuerrechtlich unbeachtlichen Liebhaberei auszugehen ist.
2. Beurteilungseinheit für die Überschusserzielungsabsicht bei den Einkünften aus nichtselbständiger 
Arbeit ist das einzelne Dienstverhältnis. Fiktive weitere Einkünfte aus anderen Beschäftigungsverhält-
nissen, die sich im Anschluss an das jeweilige Dienstverhältnis ergeben könnten, sind für die Totalüber-
schussprognose nicht zu berücksichtigen.
3. In die Totalüberschussprognose ist das zu erwartende Ruhegehalt des Steuerpflichtigen und eine 
etwaige Hinterbliebenenversorgung seines Ehegatten mit den nach der aktuellen Sterbetafel des
Statistischen Bundesamts zu bestimmenden und nicht abzuzinsenden Verkehrswerten einer lebens-
länglichen Leistung einzubeziehen. Originaltext: R-1148
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In einem finanzgerichtlichen Verfahren ergangene und rechtskräftig gewordene Entscheidungen binden nur die am Rechtsstreit Betei-
ligten und ihre Rechtsnachfolger (§ 110 Abs. 1 FGO). Durch eine Veröffentlichung von Urteilen bzw. Beschlüssen des Bundesfinanz-
hofs im BStBl Teil II werden aber die Finanzämter angewiesen, diese Entscheidungen auch in vergleichbaren Fällen anzuwenden.
Die obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder haben beschlossen, die folgenden neuen BFH-Entscheidungen im Bundes-
steuerblatt Teil II zu veröffentlichen und somit allgemein anzuwenden:
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Anwendung neuer BFH-Entscheidungen mit ZSteu-Fundstellen
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